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Sondervertrag "local aktiv" für Kundennummer:       
 

für eine Stromabnahme bis 30.000 kWh/a und max. 30 KW pro Abnahmestelle 
 

 ist mit Anschrift identisch 

Abnahmestelle:       Zählernummer:       
 Straße / Haus-Nr.      
      

Der Vertrag gilt ab:        und Zählerstand:       kWh 
 Datum     

 

1. Die Stadtwerke Waren GmbH (SWW) beliefern den Kunden an der in diesem Vertrag genannten Abnahmestelle mit Strom. Der Liefervertrag kommt mit der 
Unterschrift beider Parteien und in dem Vertrag genannten Datum und Zählerstand zustande. Mit Beginn der Belieferung auf der Grundlage dieses Vertrages 
treten frühere Verträge / Nebenabreden außer Kraft. Die Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung mit Strom (StromGVV) und die 
Ergänzenden Bedingungen der SWW sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 

2. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 6 Monate und verlängert sich jeweils um weitere 6 Monate, wenn der Vertrag nicht mindestens einen Monat vor Vertragsablauf 
schriftlich gekündigt wird. Bei einem Umzug ist der Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende kündbar. 

3. Dieser Vertrag kann schriftlich ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Hierfür gilt eine Frist von 2 Wochen, gerechnet ab Posteingangsdatum bei den 
SWW. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Dieser ist zu richten an: Stadtwerke Waren GmbH, Ernst-Alban-Str. 2, 17192 
Waren (Müritz). Bei einer Preiserhöhung, die nicht Folge einer gesetzlichen Maßnahme ist, kann der Kunde das Vertragsverhältnis mit zweiwöchiger Frist zum 
Monatsende kündigen. 

4. Preisstellung: 01. September 2009 (inkl. der z.Z. gültigen Stromsteuer von 2,05 Ct/kWh netto und Konzessionsabgabe von 1,32 Ct/kWh netto an die Stadt Waren 
(Müritz), in den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von z.Z. 19 % enthalten) 

netto brutto netto brutto netto brutto
bis 149            44,44              52,88                    -                     -               22,21             26,43 
bis 10.000            17,60              20,94              40,00             47,60             22,21             26,43 
über 10.000            18,22              21,68                    -                     -                     -                     -    

inkl. Stromsteuer
in kWh

Verrechnungspreis
verbrauch [Cent/kWh] [Euro/Jahr] [Euro/Jahr]
Jahres- Arbeitspreis Leistungspreis

 
Nach Bestabrechnung werden Sie automatisch in die für Sie günstigste Preisstufe eingeordnet. 

5. Die SWW sind berechtigt, gemäß § § 5.II und 6.I der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden (StromGVV) die 
Preise zu ändern. Die Mitteilung darüber muss mindestens 6 Wochen vor der beabsichtigten Änderung schriftlich an den Kunden erfolgen. 

6. Zahlungsart und Rechnungslegung 
Als Voraussetzung dieses Vertrages ist für die Begleichung der zu entrichtenden Zahlungen die Erteilung einer Einzugsermächtigung. Gleichfalls mit der erteilten 
Einzugsermächtigung können auch die zu entrichtenden Zahlungen für alle weiteren von der SWW bezogenen Energiearten und unter der Kundennummer 
dieses Vertrages abgerechneten, abgebucht werden. 
Der Kontoinhaber ermächtigt die SWW widerruflich, die fälligen Rechnungen und zu zahlenden Abschläge vom folgenden Konto im Lastschriftverfahren per 
Einzugsermächtigung einzuziehen, sofern diese noch nicht vorliegt.: 

 

 Einzugsermächtigung wurde bereits erteilt, sie soll auch für den neuen Vertrag sowie für alle weiteren Energiearten gelten. 
 zum 20. des laufenden Monats  zum 01. des folgenden Monats 

 

      
  

      
Name des Kontoinhabers  Konto-Nr. 
 

      
  

      
Name der Bank / Sparkasse  Bankleitzahl 

Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder durch mich gesetzte Situationen, die den Bedingungen dieses Sondervertrages 
widersprechen, sind die SWW  berechtigt, den Vertrag sofort zu kündigen. Eine Weiterberechnung der Verbräuche 
erfolgt dann nach den Preisen der Grundversorgung. 
Bitte senden Sie uns beide Exemplare dieses Vertrages innerhalb von 14 Tagen unterschrieben zurück. 
Andernfalls erlischt dieses Angebot. 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum Stadtwerke Waren GmbH Ort, Datum Unterschrift Kunde 


